
I. Geltungsbereich, Vertragsschluss
1. Diese Bedingungen gelten für Aufträge mit den 

Firmen

• OFFSETDRUCK NÜRNBERG GmbH & Co. KG 

Papierverarbeitungs-KG,

• Media-Mail-Service Nürnberg GmbH und

• Media 2000 Kommunikations-Service Nürnberg 

GmbH.

2. Aufträge werden ausschließlich auf der Grundla-

ge nachfolgender Bedingungen ausgeführt. Abwei-

chende Regelungen bedürfen der Schriftform. Ge-

genbestätigungen des Auftraggebers unter Hinweis 

auf seine Geschäfts- bzw. Einkaufsbedingungen wird 

hiermit widersprochen.

3. Angebote sind grundsätzlich unverbindlich und 

freibleibend, es sei denn, sie sind ausdrücklich schrift-

lich als verbindliche Angebote gekennzeichnet.

II. Preise
1. Die im Angebot des Auftragnehmers genann-

ten Preise gelten unter dem Vorbehalt, dass die der 

Angebotsabgabe zugrunde gelegten Auftragsdaten 

unverändert bleiben, längstens jedoch vier Monate 

nach Eingang des Angebotes beim Auftraggeber. 

Bei Aufträgen mit Lieferung an Dritte gilt der Be-

steller als Auftraggeber, soweit keine anderweitige 

ausdrückliche Vereinbarung getroffen wurde.

Die Preise des Auftragnehmers enthalten keine 

Mehrwertsteuer.

Die Preise des Auftragnehmers gelten ab Werk. Sie 

schließen Verpackung, Fracht, Porto, Versicherung 

und sonstige Versandkosten nicht ein.

2. Nachträgliche Änderungen auf Veranlassung 

des Auftraggebers einschließlich des dadurch ver-

ursachten Maschinenstillstandes werden dem Auf-

traggeber berechnet. Als nachträgliche Änderungen 

gelten auch Wiederholungen von Probeandrucken, 

die vom Auftraggeber wegen geringfügiger Abwei-

chung von der Vorlage verlangt werden.

3. Skizzen, Entwürfe, Probesatz, Probedrucke, Kor-

rekturabzüge, Änderung angelieferter /übertragener 

Daten und ähnliche Vorarbeiten, die vom Auftrag

geber veranlasst sind, werden berechnet. 

III. Zahlung
1. Die Zahlung hat sofort nach Erhalt der Rech-

nung ohne jeden Abzug zu erfolgen. Eine etwaige 

Skontovereinbarung bezieht sich nicht auf Fracht, 

Porto, Versicherung oder sonstige Versandkosten. 

Die Rechnung wird unter dem Tag der Lieferung, 

Teillieferung oder Lieferbereitschaft (Holschuld, An-

nahmeverzug) ausgestellt. Schecks und Wechsel 

werden nur nach besonderer Vereinbarung und 

zahlungshalber ohne Skontogewährung angenom-

men, Zinsen und Spesen trägt der Auftraggeber. 

Sie sind vom Auftraggeber sofort zu zahlen. Für die 

rechtzeitige Vorlegung, Protestierung, Benachrichti-

gung und Zurückleitung des Wechsels bei Nichtein-

lösung haftet der Auftragnehmer nicht, sofern ihm 

oder seinem Erfüllungsgehilfen nicht Vorsatz oder 

grobe Fahrlässigkeit zur Last fallen.

2. Bei außergewöhnlichen Vorleistungen kann ange-

messene Vorauszahlung verlangt werden.

3. Wird nach Vertragsabschluss erkennbar, dass die 

Erfüllung des Zahlungsanspruchs durch die man-

gelnde Leistungsfähigkeit des Auftraggebers gefähr-

det wird, so kann der Auftragnehmer Vorauszahlung 

verlangen, noch nicht ausgelieferte Ware zurückhal-

ten sowie die Weiterarbeit einstellen. Diese Rechte 

stehen dem Auftragnehmer auch zu, wenn der Auf-

traggeber sich mit der Bezahlung von Lieferungen 

in Verzug befi ndet, die auf demselben rechtlichen 

Verhältnis beruhen. § 321 II BGB bleibt unberührt.

4. Bei Zahlungsverzug sind Verzugszinsen in Höhe 

von 8 % über dem Basiszinssatz zu zahlen. Die Gel-

tendmachung weiteren Verzugsschadens wird hier-

durch nicht ausgeschlossen. Zahlt der Auftraggeber 

binnen 10 Tagen nach Rechnungserhalt und Liefe-

rung der Ware den Preis einschließlich der Neben-

kosten gem. Ziffer II („Preise“) nicht, kommt er auch 

ohne Mahnung in Verzug.

5. Eingehende Zahlungen werden mit den Kosten, 

dann mit den Zinsen und zuletzt mit der Haupt

sache verrechnet.

6. Kündigt der Auftraggeber den Vertrag ohne wich-

tigen Grund (§ 649 Satz 1 BGB), so hat er die bis zur 

Beendigung erbrachten mangelfreien Leistungen zu 

vergüten. Ferner ist der Auftraggeber verpfl ichtet, 
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an den Auftragnehmer eine pauschale Vergütung 

in Höhe von 15 % des nicht ausgeführten Teils der 

Auftragssumme als Schadensersatz zu bezahlen. 

Dem Auftraggeber bleibt vorbehalten, nachzuwei-

sen, dass der Schaden geringer ist. Geltendmachung 

eines im Einzelfall ungewöhnlich hohen Schadens 

durch den Auftragnehmer ist nicht ausgeschlossen.

7. Eine Zurückbehaltung von Zahlungen durch den 

Auftraggeber aufgrund ausstehender Lieferungen 

aus anderen Aufträgen ist ausgeschlossen. Eine Auf-

rechnung ist nur mit unbestrittenen oder rechtskräf-

tig festgestellten Forderungen zulässig.

8. Falls vor Abnahme der für die Herstellung der 

Ware vorgesehene Stoff oder die begonnene, teil-

weise oder ganz fertig gestellte Ware untergeht, ver-

schlechtert oder sonst unausführbar wird und dieses 

Leistungshindernis aus dem Gefahrenbereich des 

Auftraggebers stammt, ohne dass der Auftragneh-

mer dies zu vertreten hat, hat der Auftragnehmer 

Anspruch auf einen der geleisteten Arbeit entspre-

chenden Teil der Vergütung zzgl. der darin nicht 

enthaltenen Auslagen. 

IV. Lieferung
1. Soll die Ware versendet werden, geht die Gefahr 

auf den Auftraggeber über, sobald die Sendung an 

die den Transport durchführende Person übergeben 

worden ist.

2. Liefertermine sind nur gültig, wenn sie vom Auf-

tragnehmer ausdrücklich bestätigt werden. Wird der 

Vertrag schriftlich abgeschlossen, bedarf auch die 

Bestätigung über den Liefertermin der Schriftform.

3. Verzögert der Auftragnehmer die Leistung, so 

kann der Auftraggeber die Rechte aus § 323 BGB 

nur ausüben, wenn die Verzögerung vom Auftrag-

nehmer zu vertreten ist. Eine Änderung der Beweis-

last ist mit dieser Regelung nicht verbunden.

4. Betriebsstörungen - sowohl im Betrieb des Auf-

tragnehmers als auch in dem eines Zulieferers - ins-

besondere Streik, Aussperrung sowie alle sonstigen 

Fälle höherer Gewalt, berechtigen zur Kündigung 

des Vertrags, wenn dem Auftraggeber ein weiteres 

Abwarten nicht mehr zugemutet werden kann, an-

derenfalls verlängert sich die vereinbarte Lieferfrist 

um die Dauer der Verzögerung. Eine Kündigung 

ist jedoch frühestens vier Wochen nach Eintritt der 

oben beschriebenen Betriebsstörung möglich. Eine 

Haftung des Auftragnehmers ist in diesen Fällen aus-

geschlossen.

5. Ist die Erfüllung eines Auftrags von einer richti-

gen bzw. rechtzeitigen Belieferung von dritter Seite 

abhängig, so ist der Auftragnehmer berechtigt, vom 

Vertrag zurückzutreten oder vereinbarte Leistungs-

zeiten entsprechend zu verlängern, sofern er selbst 

nicht ordnungsgemäß und/oder rechtzeitig beliefert 

wurde und dies nicht zu vertreten hat sowie ein ent-

sprechendes Deckungsgeschäft nicht oder nicht in 

wirtschaftlich zumutbarer Weise möglich war.

6. Dem Auftragnehmer steht an vom Auftraggeber 

angelieferten Druck- und Stempelvorlagen, Manu-

skripten, Rohmaterialien und sonstigen Gegenstän-

den ein Zurückbehaltungsrecht gemäß § 369 HGB 

bis zur vollständigen Erfüllung aller fälligen Forde-

rungen aus der Geschäftsverbindung zu.

7. Der Auftragnehmer nimmt im Rahmen der ihm 

aufgrund der Verpackungsverordnung obliegenden 

Pfl ichten Verpackungen zurück. Der Auftraggeber 

kann Verpackungen im Betrieb des Auftragneh-

mers zu den üblichen Geschäftszeiten nach recht-

zeitiger vorheriger Anmeldung zurückgeben, es sei 

denn, ihm ist eine andere Annahme-/Sammelstelle 

benannt worden. Die Verpackungen können dem 

Auftragnehmer auch bei der Lieferung zurückgege-

ben werden, es sei denn, dem Auftraggeber ist eine 

andere Annahme-/Sammelstelle benannt worden. 

Zurückgenommen werden Verpackungen nur un-

mittelbar nach Auslieferung der Ware, bei Folgeliefe-

rungen nur nach rechtzeitiger vorheriger Mitteilung 

und Bereitstellung. Die Kosten des Transportes der 

gebrauchten Verpackungen trägt der Auftraggeber. 

Ist eine benannte Annahme-/Sammelstelle weiter 

entfernt als der Betrieb des Auftragnehmers, so trägt 

der Auftraggeber lediglich die Transportkosten, die 

für eine Entfernung bis zum Betrieb des Auftrag-

nehmers entstehen würden. Die zurückgegebenen 

Verpackungen müssen sauber, frei von Fremdstof-

fen und nach unterschiedlicher Verpackung sortiert 

sein. Anderenfalls ist der Auftragnehmer berechtigt, 

vom Auftraggeber die bei der Entsorgung entste-

henden Mehrkosten zu verlangen.

V. Eigentumsvorbehalt
1. Die gelieferte Ware bleibt bis zur vollständigen 

Bezahlung Eigentum des Auftragnehmers.

2. Die nachfolgenden Regelungen gelten nur im 

kaufmännischen Verkehr:

Die gelieferte Ware bleibt bis zur vollständigen Be-

zahlung aller zum Rechnungsdatum bestehenden 

Forderungen des Auftragnehmers gegen den Auf-

traggeber sein Eigentum. Zur Weiterveräußerung 

ist der Auftraggeber nur im ordnungsgemäßen Ge-

schäftsgang berechtigt. Der Auftraggeber tritt seine 

Forderungen aus der Weiterveräußerung hierdurch 

an den Auftragnehmer ab. Der Auftragnehmer 

nimmt die Abtretung hiermit an. Spätestens im Falle 

des Verzugs ist der Auftraggeber verpfl ichtet, den 

Schuldner der abgetretenen Forderungen zu nen-

nen. Übersteigt der Wert der für den Auftragnehmer 

bestehenden Sicherheiten dessen Forderung insge-



samt um mehr als 20 %, so ist der Auftragnehmer 

auf Verlangen des Auftraggebers oder eines durch 

die Übersicherung des Auftragnehmers beeinträch-

tigten Dritten insoweit zur Freigabe von Sicherun-

gen nach Wahl des Auftragnehmers verpfl ichtet. 

Bei Be- oder Verarbeitung vom Auftragnehmer ge-

lieferter und in dessen Eigentum stehender Waren 

ist der Auftragnehmer als Hersteller gemäß § 950 

BGB anzusehen und behält in jedem Zeitpunkt der 

Verarbeitung Eigentum an den Erzeugnissen. Sind 

Dritte an der Be- oder Verarbeitung beteiligt, ist 

der Auftragnehmer auf einen Miteigentumsanteil 

in Höhe des Rechnungswertes der Vorbehaltsware 

beschränkt. Das so erworbene Eigentum gilt als Vor-

behaltseigentum.

Der Auftragnehmer ist jederzeit berechtigt, zu den 

normalen Geschäftszeiten die Geschäftsräume des 

Auftraggebers zwecks Rücknahme der Vorbehalts-

ware zu betreten. Die durch die Rücknahme der 

Vorbehaltsware entstehenden Kosten trägt der Auf-

traggeber. Der Auftragnehmer ist berechtigt, die 

zurückgenommene Vorbehaltsware nebst Zubehör 

durch freihändigen Verkauf bestmöglich zu verwer-

ten. Der Erlös wird nach Abzug der Kosten dem Auf-

traggeber auf seine Schuld angerechnet, ein etwai-

ges Guthaben wird ihm ausbezahlt.

VI. Beanstandungen, Gewährleistungen
1. Der Auftraggeber hat die Vertragsgemäßheit der 

gelieferten Ware sowie der zur Korrektur übersand-

ten Vor- und Zwischenerzeugnisse in jedem Fall 

unverzüglich zu prüfen. Die Gefahr etwaiger Fehler 

geht mit der Druckreiferklärung/Fertigungsreiferklä-

rung bzw. Weiterverarbeitung der gelieferten Ware 

auf den Auftraggeber über, soweit es sich nicht um 

Fehler handelt, die erst in dem sich an die Druckrei-

ferklärung/Fertigungsreiferklärung anschließenden 

Fertigungsvorgang bzw. bei der Weiterverarbeitung 

entstanden sind oder erkannt werden konnten. Das 

gleiche gilt für alle sonstigen Freigabeerklärungen 

des Auftraggebers.

2. Offensichtliche Mängel sind innerhalb einer Wo-

che nach Empfang der Ware schriftlich anzuzeigen, 

versteckte Mängel innerhalb einer Frist von einer 

Woche ab Entdeckung; andernfalls ist die Geltend-

machung von Ansprüchen wegen Mängeln ausge-

schlossen.

3. Bei berechtigten Beanstandungen ist der Auftrag-

nehmer nach seiner Wahl unter Ausschluss anderer 

Ansprüche zur Nachbesserung und/oder Ersatzlie-

ferung verpfl ichtet, und zwar bis zur Höhe des Auf-

tragswertes, es sei denn, eine zugesicherte Eigen-

schaft fehlt oder dem Auftragnehmer oder seinem 

Erfüllungsgehilfen fallen Vorsatz oder grobe Fahr-

lässigkeit zur Last. Das gleiche gilt für den Fall ei-

ner berechtigten Beanstandung der Nachbesserung 

oder Ersatzlieferung. Im Falle verzögerter, unterlas-

sener oder wiederholt misslungener Nachbesserung 

oder Ersatzlieferung kann der Auftraggeber Her-

absetzung der Vergütung (Minderung) oder Rück-

gängigmachung des Vertrages (Rücktritt) verlangen. 

Weitergehende Ansprüche, insbesondere Schadens-

ersatzansprüche des Auftraggebers, beschränken 

sich auf maximal 10 % des Wertes der mangelhaften 

Teile. Diese Beschränkung gilt nicht, wenn dem Auf-

tragnehmer Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit anzu-

lasten ist oder wenn er wegen der Verletzung des 

Lebens, des Körpers oder der Gesundheit zwingend 

haften, ferner im Falle der Arglist und im Falle der 

Abgabe einer Garantie. Eine Änderung der Beweis-

last zum Nachteil des Auftraggebers ist damit nicht 

verbunden. Sein Recht zum Rücktritt vom Vertrag 

bleibt unberührt. Mit vorstehenden Einschränkun-

gen sind sämtliche Schadens- und Aufwendungser-

satzansprüche des Auftraggebers wegen Lieferung 

mangelhafter Teile abgegolten.

4. Mängel eines Teils der gelieferten Ware berech-

tigen nicht zur Beanstandung der gesamten Liefe-

rung, es sei denn, dass die Teillieferung für den Auf-

traggeber ohne Interesse ist.

5. Bei farbigen Reproduktionen in allen Herstel-

lungsverfahren können geringfügige Abweichungen 

vom Original nicht beanstandet werden. Das gleiche 

gilt für den Vergleich zwischen sonstigen Vorlagen 

(z. B. Digital Proofs, Andrucken) und dem Endpro-

dukt bzw. Aufl agendruck. Darüber hinaus ist die 

Haftung für Mängel, die den Wert oder die Ge-

brauchstauglichkeit nicht oder nur unwesentlich be-

einträchtigen, ausgeschlossen.

6. Für Abweichungen in der Beschaffenheit des ein-

gesetzten Materials haftet der Auftragnehmer nur 

bis zur Höhe der eigenen Ansprüche gegen den je-

weiligen Zulieferanten. In einem solchen Fall ist der 

Auftragnehmer von seiner Haftung befreit, wenn er 

seine Ansprüche gegen die Zulieferanten an den 

Auftraggeber abtritt. Der Auftragnehmer haftet, so-

weit Ansprüche gegen den Zulieferanten durch Ver-

schulden des Auftragnehmers nicht bestehen oder 

nicht durchsetzbar sind.

7. Zulieferungen (auch Datenträger, übertragene 

Daten) durch den Auftraggeber oder durch einen 

von ihm eingeschalteten Dritten unterliegen keiner 

Prüfungspfl icht seitens des Auftragnehmers. Dies gilt 

nicht für offensichtlich nicht verarbeitungsfähige oder 

nicht lesbare Daten. Bei Datenübertragungen hat der 

Auftraggeber vor Übersendung jeweils dem neuesten 

technischen Stand entsprechende Schutzprogramme 

für Computerviren einzusetzen. Die Datensicherung 

obliegt allein dem Auftraggeber. Der Auftragnehmer 

ist berechtigt eine Kopie anzufertigen.



8. Mehr- oder Minderlieferungen bis zu 10 % 

der bestellten Aufl age können nicht beanstandet 

werden. Berechnet wird die gelieferte Menge. Bei 

Lieferungen aus Papiersonderanfertigungen unter 

1.000 kg erhöht sich der Prozentsatz auf 20 % und 

unter 2.000 kg auf 15 %.

9. Rückgriffsansprüche des Auftraggebers gegen 

den Auftragnehmer gemäß § 478 BGB können nur 

insoweit erhoben werden, als der Auftraggeber mit 

seinem Vertragspartner keine über die gesetzlichen 

Mängelansprüche hinausgehende Vereinbarung ge-

troffen hat.

10. Hat der Auftrag Lohnveredelungsarbeiten oder 

eine Weiterverarbeitung von Druckerzeugnissen 

zum Gegenstand, so haftet der Auftragnehmer nicht 

für die dadurch verursachten Beeinträchtigungen 

des zu veredelnden oder weiterzuverarbeitenden 

Erzeugnisses, sofern nicht der Schaden vorsätzlich 

oder grob fahrlässig verursacht worden ist.

VII. Haftung
1. Schadens- und Aufwendungsersatzansprüche des 

Auftraggebers, gleich aus welchem Rechtsgrund, 

sind ausgeschlossen.

2. Es gelten die gleichen Grundsätze für die Haf-

tung der Erfüllungs- und Verrichtungsgehilfen des 

Auftragnehmers.

3. Dieser Haftungsausschluss gilt nicht

• bei vorsätzlich oder grob fahrlässig verursachtem 

Schaden,

• bei leicht fahrlässiger Verletzung wesentlicher Ver-

tragspfl ichten, auch durch gesetzliche Vertreter oder 

Erfüllungsgehilfen des Auftragnehmers; insoweit 

haftet er nur auf den nach Art des Produkts vorher-

sehbaren, vertragstypischen, unmittelbaren Durch-

schnittsschaden,

• im Falle schuldhafter Verletzung des Lebens, des 

Körpers oder der Gesundheit des Auftraggebers,

• bei arglistig verschwiegenen Mängeln und über-

nommener Garantie für die Beschaffenheit der Ware, 

bei Ansprüchen aus dem Produkthaftungsgesetz.

VIII. Verjährung
Sach- und Rechtsmängelansprüche des Auftragge-

bers verjähren in 12 Monaten, sofern nicht das Ge-

setz gemäß §§ 438 Abs. 1 Nr. 2 BGB, 479 Abs. 1 

BGB oder 634 a) Abs. 1 Nr. 2 BGB längere Fris-

ten vorschreibt, sowie in den Fällen der Verletzung 

des Lebens, des Körpers und der Gesundheit, bei 

einer vorsätzlichen oder grob fahrlässigen Pfl ichtver-

letzung sowie bei arglistigem Verschweigen eines 

Mangels, ferner, wenn eine Garantie abgegeben 

wurde. Die gesetzlichen Regelungen über Ablauf-

hemmung, Hemmung und Neubeginn der Fristen 

bleiben unberührt. Schadensersatzansprüche nach 

dem Produkthaftpfl ichtgesetz bleiben unberührt.

IX. Handelsbrauch
Im kaufmännischen Verkehr gelten die Handels-

bräuche der Druckindustrie (z. B. keine Herausgabe-

pfl icht von Zwischenerzeugnissen wie Daten, Lithos 

oder Druckplatten, die zur Herstellung des geschul-

deten Endproduktes erstellt werden), sofern kein ab-

weichender Auftrag erteilt wurde.

X. Gegenstände des Auftragebers
1. Die vom Auftragnehmer zur Herstellung des Ver-

tragserzeugnisses eingesetzten Betriebsgegenstän-

de, insbesondere Druckplatten und Stehsätze, blei-

ben, auch wenn sie gesondert berechnet werden, 

Eigentum des Auftragnehmers und werden nicht 

ausgeliefert.

2. Dem Auftraggeber zustehende Gegenstände, 

insbesondere Vorlagen, Rohstoffe, Materialien, 

Druckträger und andere der Wiederverwendung 

dienende Gegenstände sowie Halb- und Fertiger-

zeugnisse, Daten und Datenträger, werden nur nach 

ausdrücklicher Vereinbarung und gegen besondere 

Vergütung über den Zeitpunkt der Übergabe des 

Endprodukts an den Auftraggeber oder seine Erfül-

lungsgehilfen hinaus verwahrt bzw. archiviert. Die 

vorstehend bezeichneten Gegenstände werden so-

weit sie vom Auftraggeber zur Verfügung gestellt 

sind, bis zum Auslieferungstermin pfl eglich behan-

delt. Für Beschädigungen haftet der Auftragnehmer 

nur bei Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit. Sollen die 

vorstehend bezeichneten Gegenstände versichert 

werden, so hat der Auftraggebende die Versiche-

rung selbst zu besorgen.

4. Vom Auftraggeber beschaffte Gegenstände 

gleichviel welcher Art ist dem Auftragnehmer frei 

Haus und auf Gefahr des Auftraggebers zu liefern. 

Der Eingang wird bestätigt ohne Übernahme einer 

Gewähr für die Richtigkeit der als geliefert bezeich-

neten Menge sowie die Ordnungsmäßigkeit der ge-

lieferten Gegenstände. Bei größeren Posten sind die 

mit der Zählung oder gewichtsmäßigen Prüfung ver-

bundenen Kosten sowie Lagerspesen zu erstatten.

5. An sämtlichen sich in seinem Besitz befi ndlichen 

Gegenständen des Auftraggebers hat der Auftrags-

nehmer ein Zurückbehaltungsrecht gemäß § 369 

HGB bis zur vollständigen Erfüllung aller fälligen 

Forderungen aus der Geschäftsverbindung.

 

XI. Periodische Arbeiten
Verträge über regelmäßig wiederkehrende Arbeiten 

können mit einer Frist von mindestens 3 Monaten 



zum Schluss eines Monats gekündigt werden. Die 

Kündigung muss schriftlich erfolgen. Das Recht zur 

außerordentlichen Kündigung bleibt unberührt. Ins-

besondere steht dem Auftragnehmer das Recht zur 

fristlosen Kündigung zu, wenn der Auftraggeber mit 

Zahlungen ganz oder teilweise in Verzug gerät.

XII. Gewerbliche Schutzrechte, Urheberrecht
1. Der Auftraggeber haftet allein, wenn durch die 

Ausführung seines Auftrages Rechte Dritter, insbe-

sondere Urheberrechte verletzt werden. Der Auf-

traggeber hat den Auftragnehmer von allen Ansprü-

chen Dritter wegen einer solchen Rechtsverletzung 

freizustellen.

Der Käufer stimmt durch Übermittlung seiner Ge-

staltungsvorlagen einer Verwendung des fertigen 

Werbemittels oder dessen Abbildung als Referenz-

muster des Verkäufers zu. Diese Verwendung kann 

zeitlich unbegrenzt nach Abschluss einer Produktion 

erfolgen. Der Verkäufer ist berechtigt, an geeigneter 

Stelle der Drucksachen oder des Werbemittels einen 

Herstellerhinweis in Form einer Internetadresse an-

zubringen.

2. Alle vom Auftragnehmer gefertigten Gegenstän-

de dürfen vom Auftraggeber nur unter Beachtung 

der Bestimmungen des Urheberrechtsgesetzes und 

sonstiger gesetzlicher Bestimmungen und nur, so-

weit der Auftragnehmer Nutzungsrechte daran aus-

drücklich einräumt, verwendet werden.

3. Der Auftragnehmer kann auf den Vertragserzeug-

nissen mit Zustimmung des Auftraggebers in geeig-

neter Weise auf seine Firma hinweisen. Der Auftrag-

geber kann die Zustimmung nur verweigern, wenn 

er hieran ein überwiegendes Interesse hat.

XIII. Erfüllungsort, Gerichtsstand, Wirksamkeit
1. Erfüllungsort und Gerichtsstand ist, wenn der 

Auftraggeber Kaufmann, juristische Person des öf-

fentlichen Rechts oder öffentlich-rechtliches Sonder-

vermögen ist oder im Inland keinen allgemeinen 

Gerichtsstand hat, für alle sich aus dem Vertrags-

verhältnis ergebenden Streitigkeiten einschließlich 

Scheck-, Wechsel- und Urkundenprozesse, der Sitz 

des Auftragnehmers. Auf das Vertragsverhältnis fi n-

det deutsches Recht Anwendung. UN-Kaufrecht ist 

ausgeschlossen.

2. Durch etwaige Unwirksamkeit einer oder mehre-

rer Bestimmungen wird die Wirksamkeit der übri-

gen Bestimmungen nicht berührt.


